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Einleitung

Diese Broschüre erläutert die Un-
fallverhütungsvorschriften. Die
unbedingt erforderliche fachliche
Ausbildung kann sie nicht erset-
zen.

Denken Sie an Ihre Sicherheit und
nutzen Sie die Angebote der
Waldarbeitsschulen, der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossen-

schaften bzw. der anderen ge-
setzlichen Unfallversicherungs-
träger zur Aus- und Fortbildung.

Ansprechpartner in Fragen der
Arbeitssicherheit sind auch der
Unternehmer, die Sicherheits-
fachkraft, der Sicherheitsbeauf-
tragte und der Betriebsrat (Perso-
nalrat).

Auf besonders schwierige
und unfallträchtige Arbei-
ten wird mit diesem Warn-
zeichen hingewiesen. Hier 

kommt es ganz besonders auf gu-
te Ausbildung und Erfahrung an.

Es sind Arbeiten für den Profi!

Damit die

Broschüre

auch als

Fundstellen-

nachweis

dienen kann,

sind die Hin-

weise auf

die jeweils

in Frage

kommenden

Vorschriften

in roter

Schrift

gedruckt.
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Trotzdem lassen sich Unfälle ver-
meiden,

● wenn Sie sich gut aus- und fort-
bilden

● wenn Sie sich nicht an Gefah-
ren gewöhnen, sondern sie er-
kennen und richtig einschätzen

● wenn Sie sich für Ihre Arbeits-
planung Zeit nehmen

● wenn Sie darauf verzichten,
Ihren Mut durch Leichtsinn zu
beweisen und sich selbst nie
überschätzen

Wo sonst treten so viele Schwie-
rigkeiten auf durch

● Witterungseinflüsse wie Hitze,
Kälte, Regen, Schnee, Wind

● Rutsch- und Sturzgefahr durch
Hindernisse, schwieriges Ge-
lände, Nässe und Glätte

● Arbeit mit gefährlichen Werk-
zeugen und Maschinen

● Wucht fallender Bäume

● Bruch von Ästen und Kronen-
teilen

● Einreißen, Aufplatzen und
Zurückschleudern von Stäm-
men und Ästen

● ständig wechselnde Arbeits-
orte

Einleitung

Wald-
arbeit ist
schwere

und
gefährliche

Arbeit!
Sie sollte

daher nur
von Fach-
kundigen

ausgeführt
werden.

Äste · „Totholz“ Regen · Nässe

Sichtbehinderung

Kälte · Hitze

Vibration · Lärm
Staub · Abgase

Schnitte

Gestrüpp

Schnee

Nebel

Dornen

Zecken
Fuchsbandwurm

Steinschlag

Matsch · Schmutz

Frost

Gelände
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Die Unfallverhütungsvorschriften
(VSG)* beruhen auf Erfahrungen
aus Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten.

Sie tragen zu Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der arbeitenden
Menschen bei.

Als Unternehmer (Arbeitgeber,
Vorgesetzter) müssen Sie die
technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen für einen
sicheren Arbeitsablauf schaffen,
erhalten und überwachen.

Als Versicherter (Arbeitnehmer,
Mitarbeiter) müssen Sie durch Ihr
Verhalten den sicheren Arbeits-
ablauf gewährleisten.

Ein erhöhtes Unfallrisiko besteht
bei Arbeitsaufnahme, zu Beginn
jeder neuen Arbeit und bei Ein-
stellung von unerfahrenen Mitar-
beitern.

Immer dann muss auf die beson-
deren Gefahren und die Gegen-
maßnahmen hingewiesen wer-
den.

Mindestens einmal jährlich ist
eine umfassende Unterweisung
vorgeschrieben.

Die Unfallverhütungsvorschriften
sind keine Empfehlung; sie ha-
ben Gesetzeskraft.

Daher sind Unternehmer und Ver-
sicherter verpflichtet, die Unfall-
verhütungsvorschriften zu ken-
nen und zu beachten.

Bei Verstößen drohen

● Bußgeld

● Strafverfahren

● zivilrechtliche Haftung

● Abmahnung, fristlose
Kündigung

Machen Sie sich und Ihren
Mitarbeitern die Gefahren
bewusst und treffen Sie die
notwendigen Maßnahmen.

Verantwortung

* VSG
bedeutet:
„Vorschrift für
Sicherheit und
Gesundheits-
schutz“

136182_Umbru_Waldarbeit  20.12.2005  18:49 Uhr  Seite 5



Waldarbeit stellt hohe 
Anforderungen.

Nicht jeder ist für gefährliche
Forstarbeiten geeignet. Waldar-
beiter müssen gesund sein.

Zu den gefährlichen Forstarbei-
ten zählen

● das Arbeiten mit Motorsäge
oder Freischneider

● das Aufarbeiten von Windwür-
fen, Wind- oder Schneebrüchen

● das Besteigen von Bäumen

● das Holzrücken mit Seilwinden

● der Umgang mit gefährlichen
Arbeitsstoffen

Bei ständig Beschäftigten muss
ein Arzt die Eignung feststellen.

Bei Arbeiten im Forst müssen
ständig Beschäftigte auch einer
speziellen arbeitsmedizinischen
Vorsorge unterzogen werden. Sie
wird von einem ermächtigten
Arzt durchgeführt. So können
mögliche Berufskrankheiten
rechtzeitig erkannt und Maßnah-
men eingeleitet werden.

Um die Leistungsfähigkeit zu er-
halten, planen Sie zwei Zwi-
schenverpflegungen und ein Mit-
tagessen mit alkoholfreien Ge-
tränken ein. Alkohol und andere
Drogen erhöhen die Unfallgefahr.

Jugendliche unter 18 Jahren
dürfen mit gefährlichen
Waldarbeiten nur beauftragt
werden, soweit dies dem
Ausbildungsziel dient. Sie
müssen dabei von Fachkun-
digen angeleitet und beauf-
sichtigt werden.

Für Jugendliche unter 16
Jahren gelten weitere Be-
schränkungen. Sie dürfen in
gar keinem Fall mit der Mo-
torsäge und ähnlich gefährli-
chen Geräten arbeiten oder
mit gefährlichen Arbeitsstof-
fen umgehen.

6 WALDARBEIT 11/2005

3

6

Tauglichkeit

VSG 4.3

(Forsten)

§1,

VSG 1.2

VSG 4.3

(Forsten)

§2 
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So sind Sie für die Waldarbeit
gerüstet:

● Sie tragen einen Schutz-
helm mit Gehör- und Ge-
sichtsschutz

● Ihre Arbeitsjacke hat Sig-
nalfarbpartien

● Sie verwenden Arbeits-
handschuhe

● Sie tragen eine Schnitt-
schutzhose

● Ihr Sicherheitsschuhwerk
hat Schnittschutzeinlagen

Für Regentage sollten Sie geeig-
nete Wetterschutzkleidung ha-
ben.

Persönliche Schutzausrüstungen
müssen baumustergeprüft sein.
Sie erkennen es an dieser CE-
Kennzeichnung.

Bei Kälte schützen Faserpelzklei-
dung und Funktionsunterwäsche
Ihre Gesundheit.

Achten Sie auch auf das
Gebrauchswertzeichen!

77

4

7

Vollständige persönliche Schutzausrüstung

VSG 4.3

(Forsten)

§ 4 (3)
Von einer

Prüfstelle

auf europa-

weite

Sicherheits-

anforderun-

gen geprüft

Gebrauchs-

wert-

prüfung

bestanden
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Schutzhelmkombination

Der Helm schützt Sie vor herab-
fallenden Ästen.

DIN EN 397

Der Gehörschützer dämmt Lärm
und verhütet Gehörschäden.

DIN EN 352

Das Visier hält Sägespäne, Split-
ter und peitschende Äste ab.

DIN EN 1731

Achten Sie besonders darauf,
dass

● Sie die Helmkombination regel-
mäßig auf Beschädigungen 
untersuchen (Sichtprüfung,
Quetschprüfung),

● Sie schadhafte Teile austau-
schen,

● Sie den Helm nach einer star-
ken Schlagbeanspruchung so-
fort austauschen, auch wenn
äußerlich keine Schäden er-
kennbar sind,

● Sie den Helm nach 3500 Ein-
satzstunden, aber spätestens
nach fünf Jahren, auswechseln.
Das Herstellungsdatum (Quar-
tal) steht im Helm.
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Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe schützen
vor Verletzungen der Haut.

DIN EN 420, DIN EN 388

Sie halten zusätzlich Schmutz,
Kälte und Nässe ab.

● Für Arbeiten mit der Motorsä-
ge eignen sich neben Leder-
handschuhen auch Strickhand-
schuhe mit Kunststoffbeschich-
tung.

● Bei Arbeiten mit Drahtseilen
schützt Sie ein Schutzhand-
schuh aus starkem Leder, lan-
ger Stulpe und Pulsschutz.
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Sicherheitsschuhwerk

DIN EN 345
DIN EN 344 Teil 2

Sicherheitsschuhwerk

● schützt nicht nur gegen herab-
fallende Teile und Schnittver-
letzungen, sondern erhöht
auch die Standsicherheit

● muss als Stiefel zusätzlich eine
Weitenverstellung am Schaft
besitzen

– Profil im Steg

– griffige Profilsohle

– hoher Schaft

– Knöchelschutz

– Zehenschutzkappe

– Schnittschutz
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Schnittschutzhose

Schnittschutzhosen enthalten
im vorderen Beinbereich bis in
den Schritt Einlagen, die vor
Verletzungen mit der Motorsä-
ge schützen.

DIN EN 381
Teil 2 und 5

Komfort:

Wählen Sie die Schnittschutz-
hosen für den jeweiligen Ein-
satzzweck aus. Die Hersteller bie-
ten Sommer- und Winterhosen
an.
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Maschinen, Werkzeuge und Geräte · Auswahl

Diese

Zeichen

garantieren

Ihnen,

dass die

Produkte

sicher und

gebrauchs-

tauglich

sind.

Nicht alle auf dem Markt angebo-
tenen Maschinen, Werkzeuge
und Geräte sind sicher und
brauchbar.

● Informieren Sie sich vor dem
Kauf und lassen Sie sich die
„Konformitätserklärung“ des
Herstellers mitgeben. Dazu ist
der Hersteller verpflichtet,
ebenso wie zur Anbringung
der CE-Kennzeichnung.

Gehen Sie kein Risiko ein!

● Die Deutsche Prüfstelle für
Land- und Forsttechnik (DPLF)
prüft Maschinen auf Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit.
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Motorsägen

So sieht eine Motorsäge mit allen sicherheitstechnischen Einrichtun-
gen aus:

� Vibrationsgedämpfte Griffe gegen Durchblutungsstörungen
� Handschutz zugleich Auslösung der Ketten-

bremse
� Kettenbremse setzt Kette schlagartig still
� Handschutz im Bereich des Schutz gegen Verletzung bei

hinteren Griffes Kettenriss
� Kettenfang Schutz gegen Verletzung bei

Kettenriss
� Krallenanschlag zur sicheren Führung bei Fäll- 

und Ablängschnitten
� Gashebelsperre verhindert unbeabsichtigtes

Anlaufen der Sägekette
	 Kurzschlussschalter setzt den Motor still

 Auspuffabschirmung gegen Verbrennungen
� Kettenschutz Schutz beim Transport
� Griffrohrheizung gegen Durchblutungsstörungen,

erhöht den Komfort
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– die Leerlaufeinstellung, die
Kette darf sich im Leerlauf
nicht mitdrehen

– den Luftfilter

● Achten Sie darauf, dass War-
tungs- und Pflegearbeiten nur
bei stillstehendem Motor
durchgeführt werden (Ausnah-
me: Vergasereinstellung).

● Überlassen Sie Reparaturen,
von denen Ihre Sicherheit ab-
hängt, der Fachwerkstatt.

Sie vermeiden Motorsägenunfäl-
le, wenn Sie

● darauf achten, dass sich nie-
mand im Gefahrenbereich der
Sägeschiene aufhält,

● die Säge mit beiden Händen
fest und sicher halten,

● immer auf sicheren Stand ach-
ten,

● nie über Schulterhöhe sägen,

● beim Baumaufsuchen die Ket-
tenbremse einlegen.

Denken Sie daran, dass
Ihre Motorsäge Schadstof-
fe produziert; deshalb
nach der Luftfilterreini-
gung richtige Vergaserein-
stellung überprüfen.

● Überprüfen Sie täglich minde-
stens einmal

– die Gängigkeit von Gashebel-
sperre und Kettenbremse

– die Schärfe der Kette

– die Spannung und den Zu-
stand der Kette; defekte Ket-
ten sofort auswechseln

Denken Sie an folgendes:

● Lassen Sie sich beim Kauf in
die Bedienung einweisen.

● Besuchen Sie einen Motorsä-
genkurs.

● Eine gut gepflegte und gewar-
tete Motorsäge hält länger und
ist Voraussetzung für sicheres
Arbeiten.

14 WALDARBEIT 11/2005
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Motorsägen · Handhabung
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Sie vermeiden Motor-
sägenunfälle, wenn
Sie

● rückschlagarme
Schneidgarnituren
verwenden; es gibt
rückschlagarme
Ketten und Schie-
nen,

● nicht mit der Schie-
nenspitze sägen;
die Säge kann blitz-
artig hochschlagen.

1515WALDARBEIT 11/2005
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Motorsägen · Handhabung

Beim
Arbeiten
mit der
Motor-
säge voll-
ständige
persönliche
Schutzaus-
rüstung
tragen.

VSG 4.3

(Forsten)

§ 4 (1)

Starten: So… …oder so

Dieser Teil verursacht das

Hochschlagen

Die Haltekräfte betragen bis 

zu 1800 N.
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Beim Einsatz des Freischneiders
sind Gehörschützer, Visier
und/oder Brille, Sicherheits-
schuhwerk, feste Oberbeklei-
dung und ggf. ein Schutzhelm zu
tragen.

Überprüfen Sie vor jedem Einsatz,

● ob die Schneidwerkzeuge fest
sitzen und unbeschädigt sind
(Klangprobe); beschädigte Tei-
le sofort austauschen; nie
schweißen oder richten (Un-
wucht, Bruchgefahr),

● ob die Werkzeuge scharf sind,

● ob der Gashebel nach dem Los-
lassen von selbst zurück-
springt,

● ob das Schneidwerkzeug im
Leerlauf stillsteht,

● ob die richtige Werkzeugab-
deckung für das Schneidwerk-
zeug angebracht ist.

Achten Sie beim Arbeiten darauf,

● dass Sie das Gerät sicher fest-
halten,

● dass die Schneidwerkzeuge
frei laufen,

● dass sich niemand im Gefah-
renbereich des Freischneiders
aufhält; nehmen Sie den 15-m-
Umkreis als Faustregel.

16 WALDARBEIT 11/2005
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Freischneider · Handhabung
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Hierauf kommt es bei Rückewin-
den an!

Sie müssen ausgerüstet sein mit

● einer selbsttätig wirkenden
Bremseinrichtung, mit der die
Last auch bei Unterbrechung
des Antriebes festgehalten
wird,

● einer „Totmannschaltung“, die
die Winde stoppt, wenn man
den Schalthebel loslässt,

● abgesicherten Seileinläufen,
damit Hände oder Kleidungs-
stücke nicht hineingezogen
werden können,

● Schutzgittern, die den Fahrer
vor zurückschnellenden Seilen
oder Ketten schützen,

● einem Rückeschild, das für den
sicheren Stand des Schleppers
beim Beiseilen sorgt,

● Gegengewichten am Schlep-
per, die das Gewicht der Winde
ausgleichen und ein Aufbäu-
men des Fahrzeuges erschwe-
ren.

Rückewinden unterliegen einer
jährlichen Sachkundigenprü-
fung.

1717WALDARBEIT 11/2005
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Rückewinden

VSG 4.3

(Forsten)

§ 8 (1)
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● Kontrollieren Sie Werkzeuge
und Geräte:

– Stiele und Schäfte müssen
riss- und splitterfrei und im
Öhr fest verkeilt sein.

– Schneiden und Blätter müs-
sen frei von Scharten und Ris-
sen sein.

– Keile und Spalthämmer müs-
sen frei von Bärten und Ris-
sen sein.

● Lassen Sie Werkzeuge und
Geräte nicht herumliegen. Sie
können sich und andere damit
gefährden. Legen Sie also Ihre
Arbeitsmittel sicher und nicht
gedankenlos ab.

● Werkzeuge und Geräte für die
Waldarbeit sind meist spitz
und scharf. Beim Transport
schützen Sie sich und andere
vor Verletzungen, wenn Sie
spitze und schneidende Teile
mit einer Schutzhülle versehen
und sie auf und in Fahrzeugen
sicher unterbringen.

Regelmäßige und sorgfältige
Pflege erhält den Wert Ihrer Ar-
beitsmittel und dient der Sicher-
heit.

● Auch sichere Werkzeuge und
Geräte nützen nur,

– wenn Sie fachgerecht damit
umgehen,

– wenn Sie auf sicheren Stand
achten,

– wenn Sie andere Personen
nicht gefährden.

18 WALDARBEIT 11/2005
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Werkzeuge und Geräte · Handhabung

VSG 4.3

(Forsten)

§ 3 (1)
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Unsachgemäße Bedienung der
Maschinen ist gefährlich, daher
sollten Sie

● Maschinen nur bestimmungs-
gemäß einsetzen,

● nicht nur die Bedienungsanlei-
tung lesen, sondern sich vor
der ersten Inbetriebnahme
auch einweisen lassen,

● vor dem täglichen Einsatz Ihre
Maschine und deren Sicher-
heitseinrichtungen überprüfen,

● die Sicherheitseinrichtungen
regelmäßig warten und defekte
Teile sofort austauschen,

● die Maschine nie bei laufen-
dem Motor oder in der Nähe
von Feuer betanken, 

● beim Tanken nicht rauchen,

● in geschlossenen Räumen Mo-
tor abstellen,

● Unbefugte vom Gefahrenbe-
reich fernhalten,

● bei Reinigungs-, Wartungs-
und Instandsetzungsarbeiten
Antrieb abstellen (Ausnahme:
Vergasereinstellung),

● handgeführte Motorgeräte mit
schadstoffarmen Kraftstoffen
betanken.

1919WALDARBEIT 11/2005
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Maschinen · Handhabung
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Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen

Das sind die Gefahrensymbole
für gefährliche Arbeitsstoffe wie
Pflanzenschutzmittel:

Pflanzenschutzmittel bringen Sie
sicher aus, wenn Sie folgende Re-
geln beachten:

● Vorgeschriebene Schutzklei-
dung tragen.

● Sicherheitshinweise auf der
Verpackung beachten, vorge-
schriebene Konzentration ein-
halten.

● Benötigte Ausbringungsmenge
genau berechnen, um Reste zu
vermeiden.

● Augen, Haut und Atemwege
vor den Mitteln schützen.

● Spritzer sofort mit Wasser und
Seife abwaschen.

● Nasse Kleidung sofort wech-
seln.

● Verstopfte Spritzdüsen nicht
mit dem Mund ausblasen.

● Auf keinen Fall bei der Arbeit
essen, trinken oder rauchen.

● Vor, während und unmittelbar
nach der Arbeit keinen Alkohol
trinken.

● Nach der Arbeit Kleidung
wechseln, Hände und Gesicht
waschen.

● Reste nur in Originalbehältern
aufbewahren.

● Mittel vor Unbefugten, vor al-
lem vor Kindern, sichern.

Die Mittel

müssen

zugelassen

sein und

folgendes

Zeichen

tragen:
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Kulturbegründung · Jungbestandspflege

● die Heppe nur verwenden, so-
lange das auszuhauende
Bäumchen mit einer Hand ge-
spannt werden kann,

● den Freischneider nur mit 
zweckentsprechendem Schneid-
werkzeug und einem Sicher-
heitsabstand von mindestens
15 m einsetzen,

● bei der Jungbestandspflege
eine leichte Motorsäge aus-
wählen und mit einer kurzen
Schiene ausrüsten.

Wenn auf den Einsatz von chemi-
schen Mitteln im Forstschutz
nicht verzichtet werden kann,
sind die Anwendungsvorschrif-
ten der Hersteller zum sach-
gemäßen Umgang einzuhalten
(Kapitel 16).

Bei der Arbeit mit Pflanz- und
Erdbohrgeräten, Sense, Heppe,
Freischneider und Motorsäge
sind Sie durch scharfe Schneid-
werkzeuge und sich drehende
Maschinenteile besonders ge-
fährdet.

Daher sollten Sie

● notwendige Schutzausrüstung
tragen,

● auf sicheren Stand achten,

● Sicherheitsabstände einhalten,
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Alleinarbeit

Wegen des hohen Risikos verbie-
tet die UVV die Alleinarbeit

● beim Arbeiten mit der Motor-
säge

● beim Arbeiten mit der Seil-
winde

● beim Besteigen von Bäumen

und fordert:

● Halten Sie ständige Ruf-, Sicht-
oder z. B. Funk- und Telefon-
verbindung zu anderen Perso-
nen, nur so kann im Notfall
schnell geholfen werden.

Mit Funknotrufanlagen lässt sich
aktiv und passiv Hilfe herbeiho-
len.

Aktiv bedeutet, dass der Verun-
fallte noch in der Lage ist, den
Notruf auszulösen.

Passiv bedeutet, dass der Notruf
ohne menschliches Dazutun (z. B.
bei Bewusstlosigkeit) ausgelöst
wird.

Häufig stehen dem bäuer-
lichen Betrieb außer dem
Unternehmer keine weite-
ren Personen zur Verfü-
gung. Hierfür läßt die UVV
ausnahmsweise die All-
einarbeit auch bei den ge-
nannten Tätigkeiten zu.

Dann müssen Sie aber unter an-
derem dafür sorgen,

● dass eine andere Person regel-
mäßig und in kurzen Zeitab-
ständen den Arbeitsplatz kon-
trolliert.

Aber:

Reicht eine solche Kontrolle im
Ernstfall aus?

Wesentlich vernünftiger ist es,
sich z. B. mit Ihrem Nachbarn zu-
sammenzutun.

VSG 4.3

(Forsten)

§ 3 (3)
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Wertästung · Besteigen von Bäumen

Das Besteigen von Bäumen, Ar-
beiten am stehenden Stamm
und in der Baumkrone erfordern
eine besondere Ausbildung.

Bäume nur mit einwandfreier
Ausrüstung besteigen.

Hierzu gehören:

● Sichere Leitersysteme

● Steigeisen oder Baumvelo

● Ggf. Schutzhelm mit Kinnrie-
men

● Auffanggurt – Sitzgurt

● Enganliegende Kleidung

● Geeignetes Schuhwerk

VSG 4.3

(Forsten)

§ 7
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Zur fachgerechten Wertästung
gehört:

● freigeräumter Arbeitsplatz,

● betriebssicheres Gerät,

● Kopf- und Augenschutz,

● Hand- und Fußschutz.

Im Fallbereich von Ästen dürfen
sich nur die mit dem Schneid-
vorgang beschäftigten Personen
aufhalten!

Bei starkem Wind, Regen,
Schneefall, Nebel usw. muss die
Arbeit eingestellt werden!

24 WALDARBEIT 11/2005
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Wertästung · Besteigen von Bäumen
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Arbeitsorganisation

Klären Sie vor Beginn der
Arbeit folgende Fragen:

● WER arbeitet? (Personen)

● WAS muss getan werden?
(Auftrag)

● WARUM muss es getan wer-
den? (Absicht)

● WIE soll es getan werden?
(Verfahren, z. B. Serienfällung)

● WOMIT soll gearbeitet wer-
den? (Mittel, Werkzeuge, Gerä-
te)

● WIE LANGE kann es dauern?
(Zeit)

● WIEVIEL muss getan werden?
(Menge)

● WAS muss vorher getan wer-
den? (Erschließung, Schlagord-
nung, Auszeichnung)

● WAS NACHHER? (Rücken, 
Entrinden)

Im Einzelfall sind weitergehende
Maßnahmen notwendig, z. B. bei
Arbeiten

● an öffentlichen Straßen

● in der Nähe von Gebäuden und
Freileitungen

● an Bahnlinien

Besonders

wichtig

ist die

Absiche-

rung der

Hiebsorte

durch

Sperr-

schilder,

Zusatz-

schilder,

Trassier-

band

oder/und

Posten.

Treffen Sie

rechtzeitig

die erfor-

derlichen

Absprachen,

z. B. mit

Polizei, Ord-

nungsamt,

Straßen-

verkehrs-

behörde,

Bahn AG,

Energie-

versor-

gungsunter-

nehmen.
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Fällen

VSG 4.3

(Forsten)

§ 5 (2)

Denken Sie vor dem Fällen
daran: Fallende Bäume können
andere Bäume mitreißen.

Deshalb wird als Fallbereich
(Gefahrbereich) die doppelte
Baumlänge angenommen.

Sie arbeiten umsichtig, wenn Sie

● genau beurteilen:

– in welche Richtung hängt der
Baum?

– wie hoch ist der Baum?

– wie weit ist seine Krone aus-
gebildet?

– gibt es lose oder trockene
Äste im Kronenbereich, die
herunterfallen könnten?

– ist der Baum faul?
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wenn Sie

– die Werkzeuge in greifbarer
Entfernung, jedoch entgegen
der Fällrichtung, ablegen

– hindernisfreie Rückweichen
schaffen, also z. B. Reisig,
Steine usw. beseitigen

– den Stammfuß von Ästen,
Steinen, Bodenbewuchs frei-
machen, damit Sie sicher ar-
beiten können

– den Fallbereich kontrollieren;
hier dürfen sich nur die mit
Fällen Beschäftigten aufhal-
ten

2727WALDARBEIT 11/2005
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Fällen

Entscheiden Sie sich für die richtige Fäll- und Schneidetechnik!
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Das Fällen von Bäumen ist
gefährlich und muss gelernt sein!

Wenn Sie Anfänger oder ungeübt
sind, lassen Sie die Finger vom
Fällen. Besuchen Sie vorher
einen Lehrgang.

Wer die Fälltechnik beherrscht,

● verhindert Unfälle,

● vermeidet Schäden,

● erleichtert sich die Arbeit.

28 WALDARBEIT 11/2005
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Fällen

VSG 4.3

(Forsten)

§ 5 (4)

Fällschnitt

Bruchstufe (mind. 1/10
des Stammdurchmessers)

Bruchleiste (mind. 1/10 des
Stammdurchmessers)

1/5 bis 1/3
des Stamm-
durchmessers

ca. 30° bis 45°
Fallkerb-
dachneigung

vorgesehene
Fallrichtung

Fa
llk

er
bd

ac
h

Fallkerbsohle
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Fällen

Erst jetzt:

● Fällschnitt führen

Er wird höher als die Fallkerb-
sohle angelegt. Rechtzeitig
Keile setzen.

Aber:

● Bruchleiste belassen

Sie wirkt wie ein Scharnier.
Wenn Sie die Bruchleiste
durchtrennen, fällt der Baum
unkontrolliert.

● Baum umkeilen, nicht umsägen

Wenn er fällt:

● Zurücktreten

Kronenraum beobachten, Aus-
schwingen der Kronen abwar-
ten. Nicht unter hängengeblie-
benen Ästen weiterarbeiten.

Die Fällung von belaubten Bäu-
men erfordert besondere Sorgfalt
bei der Beurteilung des Baumes
und seiner Umgebung

So geht der Fachmann vor:

● Beischneiden der Wurzelanläu-
fe

Kann je nach Ausformung und
Stärke des Stammfußes vor
oder nach der Fällung zweck-
mäßig sein.

Aber:

Faule Stämme niemals bei-
schneiden und keine Splint-
schnitte anlegen.

● Fallkerb anlegen

Er ist notwendig bei Bäumen
ab etwa 20 cm Stockdurchmes-
ser. Er gibt dem Baum Richtung
und Führung.

● Fällrichtung überprüfen

Wenn Sie den Fallkerb korrigie-
ren müssen, stets auf ganzer
Breite nachschneiden.

● Splintschnitt anlegen

Gegen Aufreißen kann der
Splintschnitt zweckmäßig sein.

● Fallbereich nochmals kontrol-
lieren

Vergewissern Sie sich, ob der
Fallbereich wirklich frei ist.
„Achtung, Baum fällt!“ rufen.
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Wenn Sie nur so weit sehen, sind
Fällarbeiten mit Sicherheit nicht
mehr zu verantworten.

gen Wind oder Windböen nicht
mehr sicher einhalten lässt. 

Fällarbeiten an Steilhängen, bei
Glatteis, gefrorenem oder bereif-
tem Boden sind nur dann zu ver-
antworten, wenn Sie wirklich si-
cher stehen können.

Fällen Sie nicht,

● wenn Sie Einzelheiten im Fall-
bereich nicht mehr erkennen
können, z. B. bei Nebel, Regen,
Schneetreiben oder Dämme-
rung,

● wenn sich die Fällrichtung we-

Fällen

VSG 4.3

(Forsten)

§ 5 (1)
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Fällen · Naturverjüngung

Bei der naturnahen Waldbewirt-
schaftung werden auf großer
Fläche Einzelbäume entnommen.
Die Hiebsmaßnahmen dienen
gleichzeitig der Naturverjüngung
der Bestände. Dabei ist es not-
wendig, dass starke Laub- oder
Nadelbäume in dichtem Jung-
wuchs gefällt werden müssen.

Beim Fällen ist der Forstwirt in
seiner Sicht behindert und die
Orientierung ist erschwert. Damit
trotzdem die Fällarbeiten gefahr-
los ausgeführt werden können,
muss durch organisatorische
Maßnahmen sichergestellt wer-
den, dass sich im Fallbereich nur
die mit dem Fällen beschäftigten
Personen aufhalten.

Bei Sichtbehinderung müssen Sie
folgendes beachten:

● es sind eindeutige Absprachen
erforderlich,

● Beschränkung auf Zwei-Mann-
Rotte, die gemeinsam arbeitet,

● zeitliche Begrenzung der Maß-
nahme einplanen,

● wenn mehrere Rotten tätig
sind, ist die konsequente Ein-
haltung und Kontrolle der Si-
cherheitsabstände besonders
wichtig,

● akustische Verbindung, z. B.
Funkverbindung, ist hier hilf-
reich,

● Vorgesetzte, z. B. Revierleiter,
dürfen den Arbeitsbereich erst
betreten, wenn sie mit den
Forstwirten Kontakt aufgenom-
men haben (z. B. akustische
Signale),

● Regelungen zum Schutz von
Dritten, z. B. Spaziergängern,
sind im Kapitel Arbeitsorgani-
sation aufgeführt.
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Totholz

Im Zuge einer extensiven, natur-
nahen Waldbewirtschaftung
nimmt der Anteil an Totholz zu.
Gefahren durch Totholz können
auf vielfältige Weise entstehen.
Es ist auch nicht einfach, gefahr-
bringendes Totholz als solches zu
erkennen.

Totholz kommt vor als:

● Stehendes Holz 
(bewusst belassene, abgestor-
bene Bäume)

● Dürräste an lebenden 
Bäumen

● Abgebrochene Teile bereits
gefällter Bäume in Nachbar-
bäumen

● Liegendes Holz 
(Kronen und Kronenteile)

Bei allen Maßnahmen müssen
Sicherheit und Gesundheits-
schutz Vorrang vor ökologischen
Aspekten haben.
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● Rückearbeiten im Bereich von
Totholz

Die besonderen Gefahren kön-
nen dadurch entstehen, dass
beim Berühren eines stehen-
den Totholzbaumes Äste oder
Stammteile abbrechen und den
Rücker treffen können.

Der Unternehmer ist verpflichtet,
geeignete Maßnahmen im Sinne
der Unfallverhütungsvorschriften
zu treffen.

Dazu gehören:

● Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen

● Treffen von arbeitsorganisato-
rischen Maßnahmen

● Auswahl geeigneter Arbeits-
techniken

● Hilfsmittel wie Seilzug oder
Schlepper mit Rückewinde bei
Arbeiten in Beständen mit ho-
hem Totholzanteil

3333WALDARBEIT 11/2005
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Totholz

● Fällung eines trockenen Bau-
mes

Die besonderen Gefahren ent-
stehen beispielsweise, weil
Äste, Wipfelteile oder der
Stamm bereits während des
Fällschnittes, beim Keilen oder
während der Fällung plötzlich
und unerwartet auseinander-
brechen und den Waldarbeiter
treffen können.

● Fällung in der Nachbarschaft
von stehendem Totholz

Die besonderen Gefahren ent-
stehen beispielsweise, weil der
Baum oder Teile davon durch
Erschütterungen oder Luftbe-
wegungen in Richtung Waldar-
beiter fallen oder zurückge-
schleudert werden können.

● Hängengebliebenem Totholz,
wie Stammteilen und starken
Ästen

Die besonderen Gefahren ent-
stehen beispielsweise, weil sie
bereits bei geringer Windbe-
wegung herabfallen und den
Waldarbeiter auch in etwas
weiterer Entfernung treffen
können.

Besondere Sorgfalt müssen Sie anwenden bei:
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● Nie den aufhaltenden Baum fäl-
len!

Der Aufhalter kann aufreißen,
hängengebliebene Bäume fal-
len schneller, als Sie denken.

● Nie einen anderen Baum darü-
ber werfen!

Wenn der auch hängenbleibt,
hat sich die Arbeit, vor allem
aber die Unfallgefahr, verviel-
facht; darübergeworfene Bäu-
me können hochschlagen und
nach hinten rutschen.

● Nie den hängengebliebenen
Baum stückweise absägen!

Der Baum kann an der Schnitt-
stelle schlagartig und unkon-
trolliert ausbrechen; herabfal-
lenden Ästen können Sie nicht
mehr ausweichen, der dann
senkrecht stehende Baum kann
nach jeder Seite fallen.

● Sich nie unter hängengebliebe-
nen Bäumen aufhalten!

Der hängengebliebene Baum
kann urplötzlich herunterkom-
men.

34 WALDARBEIT 11/2005
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Zufallbringen von hängengebliebenen Bäumen

Hängengebliebene Bäume wer-
den zur tödlichen Gefahr, wenn
Sie diese Verbote missachten:

● Nie den hängengebliebenen
Baum besteigen!

Sie könnten runterfallen und
vom sich lösenden Baum er-
schlagen werden.

● Nie hindernde Äste abschlagen
oder absägen!

Wenn sich der hängengeblie-
bene Baum löst, kommen Sie
nicht mehr aus dem Gefahren-
bereich heraus.

VSG 4.3

(Forsten)

§ 5 (6)

136182_Umbru_Waldarbeit  20.12.2005  18:53 Uhr  Seite 34



3535

24

35

Zufallbringen von hängengebliebenen Bäumen

Hängengebliebene Bäume kön-
nen unkontrolliert fallen; aufhal-
tende Bäume können brechen
oder umgedrückt werden. 

Bringen Sie daher den hängenge-
bliebenen Baum sofort zu Fall,
bevor Sie weiterarbeiten. 

So geht der Fachmann vor:

● Lage beurteilen

● Bruchleiste ganz durchtrennen,
eventuell Drehzapfen belassen

● Hängengebliebenen Baum zu
Fall bringen

– hängengebliebenen Baum
mit dem Sappi vom Stock he-
beln

Als Gefahrenbereich gilt hier der
Fallbereich des hängengebliebe-
nen Baumes und der Fallbereich
des aufhaltenden Baumes.

– hängengebliebenen Baum mit
dem Wendehaken abdrehen
(dabei müssen Sie den Wen-
debaum ziehen, denn nur so
können Sie Gefahren erken-
nen und darauf reagieren)

VSG 4.3

(Forsten)

§ 5 (5)
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Zufallbringen von hängengebliebenen Bäumen

– hängengebliebenen Baum mit
ausreichend dicken Hölzern
(über Kreuz und zu zweit) weg-
hebeln; aber Vorsicht, stellen
Sie sich nicht unter den hän-
gengebliebenen Baum und prü-
fen Sie, ob der Baum sicher zwi-
schen zwei Bäumen festliegt

– hängengebliebenen Baum mit
Seilzug oder Seilwinde vom
Stock abziehen
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Entasten

Der Fachmann beim Ent-
asten mit der Motorsäge:

● Er trägt vollständige persönli-
che Schutzausrüstung.

● Er verwendet eine leichte Mo-
torsäge mit kurzer Schiene.

● Er wählt die geeignete Ent-
astungsmethode, z. B. Hebel-,
Pendel- oder Scheitelmethode.

● Er achtet unbedingt auf siche-
ren Stand.

● Er stützt die Motorsäge mög-
lichst auf dem Stamm ab. 

● Er entastet nie mit der Schie-
nenspitze.

● Er beurteilt Astspannungen
vor dem Abschneiden.

● Er vermeidet nervöses, hasti-
ges Arbeiten.

● Er nutzt alle Möglichkeiten,
sich günstige Arbeitshöhen zu
schaffen, z. B. durch Arbeits-
bank oder Arbeitsbock.

VSG 4.3

(Forsten)

§ 4 (2)
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Entasten

VSG 4.3

(Forsten)

§ 5 (8)

Der Fachmann beim Entasten mit
der Axt:

● Er verwendet eine 800 bis 
1000 g Axt mit gut geformtem
Knauf am Stiel.

● Er arbeitet so, dass sich der
Stamm immer zwischen ihm
und der Axt befindet.

● Er führt die Axthiebe vom Kör-
per weg, damit abprallende
Schläge ins Leere gehen.

● Er entastet vom Stammfuß in
Richtung Zopf. Äste nicht ge-
gen den Faserverlauf abtren-
nen.

● Durch einen sicheren Stand
vermeidet er Ausrutscher und
erhöht die Treffsicherheit.

● Er achtet auf Hindernisse wie
Äste und Bodenbewuchs im
Schlagbereich der Axt.

● Er achtet auf den Sicherheits-
abstand zu anderen Personen.
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Vorliefern

● wenn Sie Hilfsmittel wie Hebe-
zange oder Hebehaken ver-
wenden,

● wenn Sie das Holz, wo immer
es möglich und unbedenklich

ist, rollen oder schießen lassen.

Aber vergewissern Sie sich,
dass niemand gefährdet wird.

Holzschleppen ist Knochenarbeit.

Diese schwere Arbeit können Sie sich erleichtern,

VSG 4.3

(Forsten)

§ 8 (7)–(9)
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Vorliefern

Mit Sappi oder Hebehaken kön-
nen Sie Holz besser aufnehmen

und in aufrechter Körperhaltung
halten.

Veränderung der Bandscheibe bei unterschiedlichem Heben

So machen Sie es richtig!Falsches Heben 
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Aufarbeiten am Hang

Welche Gefahren drohen hier
beim Aufarbeiten?

● Sie rutschen aus und stürzen.

● Beim Abschneiden talseitiger
Äste schlägt der Baum herum.

● Beim Einschneiden rollen
Stammstücke unbeabsichtigt
ab.

● Stammteile und Steine geraten
in Bewegung.

● Abrollende Stämme und Stein-
schlag gefährden talseitige
Straßen, Wege und Gebäude.

Deshalb…

● einen sicheren Stand suchen,

● Baum durch Seile, Holzteile,
Steine oder ähnliches sichern,

● grundsätzlich immer von der
Bergseite her arbeiten; muss
ein starker Stamm durch
Schnitte von zwei Seiten durch-

trennt werden, ist der erste
Motorsägenschnitt stets von
der Talseite zu führen,

● immer seitlich versetzt zum Ar-
beitskollegen arbeiten,

● Gefahrenbereich durch Warn-,
Sperrschilder oder Posten absi-
chern.

VSG 4.3

(Forsten)

§ 3 (2)
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Schrägschnitt, versetzter Schnitt im Schwachholz

● Nach dem Schnitt dem Baum
ausweichen, zur Seite treten

● Hängende Bäume mit einem
Hilfsmittel (z. B. Hebehaken)
abtragen

● An steilen Hängen von der Sei-
te her schneiden

Zum Fällen von Bäumen bis etwa 12 cm Brusthöhendurchmesser
empfiehlt sich der Schrägschnitt.
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Schrägschnitt, versetzter Schnitt im Schwachholz

Beim seilwindenunterstützten
Fällen versetzten Schnitt anwen-
den.

● Fällschnitt unter der Fallkerb-
sohle anbringen, Baum in die
gewünschte Richtung drücken
oder hebeln.

● Bruchleiste des angelehnten
Baumes durchtrennen, Baum
abziehen.

● Beim Abziehen nicht im Ge-
fahrbereich des Zugseils auf-
halten.

Immer daran denken:

Baum im Auge behalten, auf das
Zugseil achten!

Windenverfahren erfordern eine
besondere Ausbildung und ein
abgestimmtes Handeln zwischen
Rücker und Fäller.
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Stückweises Absägen im Schwachholz

VSG 4.3

(Forsten)

§ 5 (6)

Nur in dichten Schwachholzbe-
ständen dürfen hängengebliebe-
ne Bäume durch stückweises
Absägen zu Boden gebracht wer-
den.

Es gibt unter anderem folgende
Möglichkeiten:

Absägen durch einen schrägen
Schnitt…

● Achten Sie auf Spannung und
Gewicht des Holzes, damit die
Säge nicht eingeklemmt wird.

● Beachten Sie die abgeschnitte-
ne Rolle und den nachrutschen-
den Baum.

● Beurteilen Sie die mögliche
Fällrichtung des Baumes vor je-
dem weiteren Schnitt.

... oder durch zwei Gegenschnitte

● Den ersten Schnitt grundsätz-
lich in die Druckseite, den
zweiten Schnitt in die Zugseite
führen.

● Um ein Einklemmen der Säge
zu vermeiden, Bruchleiste ste-
hen lassen.

● Baum in die gewünschte Rich-
tung drücken.
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Fällhilfen im Schwachholz

Der Fachmann arbeitet so:

mit dem Fällheber

● Motorsäge und Fällheber dür-
fen sich nie im gleichen Schnitt
befinden, sonst kann die Säge
zurückschlagen oder die Kette
reißen und schwere Verletzun-
gen verursachen.

● Zur Vermeidung von Gesund-
heitsschäden im Bereich der
Lendenwirbelsäule auf die
richtige Körperhaltung achten. 

● Fällheber nur in Einmannarbeit
einsetzen.

mit der Schubstange

● Sie erleichtert das gerichtete
Zufallbringen und muss so lang
sein, dass die Hilfsperson
außerhalb des Schwenkbe-
reichs der Motorsäge stehen
kann.
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Windwurf · Gebrochenes Holz

Welche Schwierigkeiten und Ge-
fahren gibt es hier?

● Schlechte Begehbarkeit

● Holz in Spannung

● Bäume im Verhau

● „Angeschobene“ Bäume

● Hängende Kronenteile

● Wipfellose Schaftstücke

● Umschlagender Wurzelteller

● Gesplittertes Holz

So arbeiten Sie hier
sicherheitsbewusst:

● Vorher Arbeitseinsatz planen
und die erforderliche Ausrü-
stung festlegen

● Besonnen und überlegt vorge-
hen, schwierige Fälle gemein-
sam beurteilen

● Beurteilen Sie nicht nur den
einzelnen Stamm

● Im Verhau möglichst nur
Trennschnitte führen 

● Mit dem Schlepper oder Bagger
entzerren

● Möglichst in Wurfrichtung und
von der Seite her arbeiten

● Bei aufeinanderliegenden Bäu-
men von oben beginnen

● Nicht unter Hängern und „an-
geschobenen“ Bäumen arbei-
ten

● Nicht hinter ungesicherten
Wurzelteilen arbeiten

● Sicherheitsabstand zu Rotten-
kollegen einhalten

● Hindernisfreie Rückweichen
schaffen

● Auf sicheren Stand achten

VSG 4.3

(Forsten)

§ 6
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Baum zuerst beurteilen!

Holz in Spannung

Stamm

auf Ober-

seite in

Spannung

Gefahr:

Baum

schlägt

hoch!

Stamm

auf Unter-

seite in

Spannung

Gefahr:

Baum

schlägt

nach

unten!
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Holz in Spannung

Überlegen Sie, ob sich Spannungen, z. B. durch Entzerren oder Kap-
pen der Baumkrone, verringern lassen.

Starke

Stämme

und starke

Spannung

Gefahr:

Baum

schlägt

blitzartig

mit

gewaltiger

Kraft aus!

Stamm

seitlich

gespannt

Gefahr:

Baum

schlägt

nach der

Seite aus!
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Holz in Spannung

Für alle Bäume in Spannung gilt:

● Immer zuerst in die Druckseite
sägen; aber Vorsicht: Klemm-
gefahr

● Dann gefühlvoll in die Zugseite
sägen

● Bei starken Stämmen mit star-
ker Spannung Schnitt seitlich
versetzen

● Bei seitlicher Spannung immer
auf der Druckseite stehen

Zugseite

Druckseite
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Wurzelteller

Sich vergewissern, dass sich niemand hinter dem Wurzelteller auf-
hält!

VSG 4.3

(Forsten)

§ 6

Auf Nummer Sicher gehen:

● Vor dem Trennschnitt 

– aufrechtstehende oder über-
hängende Wurzelteller si-
chern

– sich vergewissern, dass sich
niemand hinter dem Wurzel-
teller aufhält

● Nach dem Trennschnitt

– auf Restspannungen achten

– Wurzelteller zurückklappen,
falls gefahrlos möglich
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Wurzelteller

Wie können Sie Wurzelteller sichern?

Mit einem gespannten Winden-
seil oder Seilzug

Bei lockerem Wurzelmaterial
Querholz nicht vergessen

Vorteil: Wurzelteller kann nach
dem Trennschnitt leicht zurück-
geklappt werden.
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Wurzelteller

Mit einem Sicherungsstück

Faustregel: Die Länge des
Sicherungsstückes = Höhe
des Wurzeltellers

Hier geht Arbeitssicherheit vor
Holzverlust.
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Wipfelbrüche

WALDARBEIT 11/2005

Bei angebrochenen Wipfeln und
wipfellosen Schaftstücken treten
besondere Probleme auf:

● Plötzliches Abbrechen von
Wipfelstücken

● Schaftstücke lassen sich
schlecht umkeilen, da die Kro-
nenlast fehlt – Gefahr des Tot-
schneidens

● Unberechenbares Hochsprin-
gen der Stammstücke

Wipfelstücke vor dem Fällen z. B. mit Seilwinde abziehen

Diese Gefahren können Sie ent-
schärfen bei angebrochenen
Wipfeln, wenn

● Sie hängengebliebene Wipfel-
stücke vor dem Fällen herun-
terreißen, z. B. mit der Seilwin-
de

● Sie nie unter hängengebliebe-
nen Wipfelstücken arbeiten

● Sie Bäume seitwärts im 90°-
Winkel fällen
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Wipfelbrüche

Diese Gefahren können Sie ent-
schärfen bei wipfellosen Schaft-
stücken, wenn

● Sie immer eine Bruchleiste be-
lassen

● Sie frühzeitig Keile setzen

● der Baum mit einer Winde voll-
ständig umgezogen wird

Wipfelstücke vor dem Fällen z. B. mit Seilwinde abziehen
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Rücken

Rückeunfälle vermeiden Sie,
wenn Sie

● bei der Windenarbeit den
Schlepper sicher abstützen
oder zusätzlich verankern.

● nur Seile mit ausreichender
Mindestbruchkraft auflegen.

● zum Anschlagen der Last hoch-
feste Ketten oder Seilstropps
verwenden.

● Seilendverbindungen fach-
gerecht herstellen.

● schadhafte Seile mit
Draht- und Litzenbruch,
Knickstellen, Aufdoldun-
gen und Quetschstellen
austauschen.

● nicht zwischen Last und Winde
oder in den Gefahrenwinkel ei-
ner Umlenkrolle treten.

● bei funkgesteuerten Winden in
Höhe des Seilanschlags mitge-
hen und auch das Rückefahr-
zeug im Auge behalten.

Das Merkblatt „Seilendverbin-
dungen an Windenseilen in der
Forstwirtschaft“ enthält wichti-
ge Hinweise für den Rücker.

Gefahrenwinkel beim Einsatz
der Umlenkrolle

VSG 4.3

(Forsten)

§ 6
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Rücken

In der naturnahen Waldbewirt-
schaftung kommt auch das Rücke-
pferd häufiger zum Einsatz. Hier
ist besonders umsichtiges Arbei-
ten wichtig.

● Gehen Sie in Höhe des An-
schlagpunktes der Last mit

● Beim Rücken am Hang ober-
halb der Last gehen
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Rettungskette · Erste Hilfe

Das Ineinandergreifen der Hilfe-
leistungen nach einem Notfall
wird „Rettungskette“ genannt.

Ein wichtiger Bestandteil der
„Rettungskette“ ist der Rettungs-
plan mit Angaben über Notruf und
Rettungsdienst.
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Rettungskette · Erste Hilfe

Bei einem Unfall können auch Sie
auf Hilfe angewiesen sein. Richtig
helfen kann nur, wer ausgebildet
ist.

Sind Sie schon Ersthelfer?

Um richtig und schnell helfen zu
können,

● sollten Sie sich als Ersthelfer
aus- und regelmäßig fortbilden
lassen,

● müssen vollständige Verband-
kästen nach DIN 13157 in Ihrer
Nähe sein,

● muss der Aufbewahrungsort
von Verbandkästen deutlich
gekennzeichnet sein,

● müssen Verbandkästen die
„Anleitung zur Ersten Hilfe bei
Unfällen“ enthalten, 

● muss die „Anleitung zur Ersten
Hilfe bei Unfällen“ an gut sicht-
barer Stelle angebracht sein
und die wichtigen Rufnum-
mern enthalten,

● muss entnommenes und altes
Verbandmaterial ersetzt wer-
den,

● sollten Sie bei der Arbeit ein
Forstverbandpäckchen und
Heftpflaster mit sich führen,

● sollten Sie ein Taschenkärt-
chen oder einen Helmeinkleber
bei sich haben, worauf alle
Angaben für eine Unfallmel-
dung enthalten sind.

Wenn Sie Hilfe anfordern,
machen Sie folgende Angaben:

WER ruft an?

WO ist der Einsatzort?

WAS ist passiert?

WIE VIELE Verletzte?

WARTEN auf Rückfragen!

VSG 1.3

(Erste Hilfe)
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Rundholz-Kubiktabelle in fm

Die gebräuchlichsten Längen und Durchmesser ohne Rinde
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Rundholz-Kubiktabelle in fm

Die gebräuchlichsten Längen und Durchmesser ohne Rinde

136182_Umbru_Waldarbeit  20.12.2005  18:56 Uhr  Seite 61



62 WALDARBEIT 11/200562

Notizen
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Notizen

136182_Umbru_Waldarbeit  20.12.2005  18:56 Uhr  Seite 63



64 WALDARBEIT 11/2005

11

64

Der Inhalt wurde gemeinsam vom Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften (BLB), dem Bundesverband der Unfallkassen (BUK) und dem Kuratorium für
Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) erarbeitet.

Herausgeber:
Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften (BLB)
Weißensteinstraße 70/72, 34131 Kassel

Bezug:
über die regionale landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft,
siehe Umschlagseite 3

Auflage:
68 250 Stück

Druck:
A. Bernecker GmbH & Co.
Druckerei KG
Unter dem Schöneberg 1 · 34212 Melsungen
Fon (0 56 61) 7 31-0 · Fax (0 56 61) 7 31-2 89
www.bernecker.de

Stand: 11/05

Impressum

136182_Umbru_Waldarbeit  20.12.2005  18:56 Uhr  Seite 64



■ Landw. Berufsgenossenschaft
Schleswig-Holstein und Hamburg
Tel.: 04 31/70 24-0
E-Mail: Post@kiel.lsv.de

■ Landw. Berufsgenossenschaft 
Niedersachsen-Bremen
Tel.: 0511/80 73-0
E-Mail: bg@nb.lsv.de 

■ Landw. Berufsgenossenschaft 
Nordrhein-Westfalen
Tel.: 02 51/23 20-0
E-Mail: mailbox@nrw.lsv.de

■ Land- und forstw. Berufsgenossenschaft
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland
Tel.: 05 61/10 06-2285
E-Mail: tad@hrs.lsv.de

■ Land- und forstw. Berufsgenossenschaft
Franken u. Oberbayern
Tel.: 089/4 54 80-0
E-Mail: praevention@fob.lsv.de

■ Land- und forstw. Berufsgenossenschaft
Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben
Tel.: 08 71/6 96-0
E-Mail: praev@landshut.lsv.de 

■ und

■ Tel.: 08 21/40 81-0
E-Mail: praev@augsburg.lsv.de

■ Landw. Berufsgenossenschaft 
Baden-Württemberg
Tel.: 07 21/81 94-0
und
Tel.: 07 11/966-0
E-Mail: post@bw.lsv.de

■ Gartenbau-Berufsgenossenschaft
Tel.: 05 61/928-0
E-Mail: tad@gartenbau.lsv.de

■ Landw. Berufsgenossenschaft 
Mittel- und Ostdeutschland
Tel.: 0 33 42/36-0
E-Mail: mail@mod.lsv.de 

Verzeichnis der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften

WALDARBEIT 11/2005

136182_Umschl_Waldarbeit  20.12.2005  18:46 Uhr  Seite 4



A
k

ll
Si

h
h

i
d

G
d

h
i

h

136182_Umschl_Waldarbeit  20.12.2005  18:46 Uhr  Seite 1


